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Tarif 
des Pflegeheims Eggfeld der kantonalen 
Psychiatrischen Dienste – Sektor Nord 
vom 25. Januar 20111

Die Regierung des Kantons St.Gallen 

erlässt 

in Anwendung von Art. 36 Abs. 2 des Gesundheitsgesetzes vom 
28. Juni 19792

als Tarif: 

I. Tagestaxen

Art. 1. Das Pflegeheim Eggfeld erhebt folgende Tagestaxen:

Nr.  Fr. 

1  Grundtaxe (Hotellerie, Gastronomie, 
 stützend-fördernde Tages- und Milieugestaltung)

 .1 Kantonseinwohnerin und -einwohner 
 je Bewohnertag   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158.—

 .2 Kantonseinwohnerin und -einwohner 
 je Urlaubstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143.—

 .3 Nichtkantonseinwohnerin und -einwohner 
 je Bewohnertag   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175.—

 .4 Nichtkantonseinwohnerin und -einwohner 
 je Urlaubstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160.—

2  Pflegetaxe je Tag nach RAI / RUG-Tarif 3 
 (einschliesslich MiGeL4-Pauschale)
   Total
 RAI / RUG- MiGeL- RAI / RUG-
 Pauschale Pauschale Tarif

 .1 RAI / RUG Stufe 1  11.50 0.50 12.—
 .2 RAI / RUG Stufe 2 33.— 0.50 33.50
 .3 RAI / RUG Stufe 3 54.50 1.50 56.—

Ansätze 

1  In Vollzug ab 1. Januar 2011.
2 sGS 311.1.
3 RAI / RUG = Resident Assessment Instrument / Resource Utilization Groups.
4 MiGeL = Mittel- und Gegenstände-Liste.

In der Gesetzessammlung veröffentlicht im April 2011 322.71
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Nr.  Fr. 

   Total
 RAI / RUG- MiGeL- RAI / RUG-
 Pauschale Pauschale Tarif

 .4 RAI / RUG Stufe 4 76.— 1.50 77.50
 .5 RAI / RUG Stufe 5 97.50 2.— 99.50
 .6 RAI / RUG Stufe 6 119.00 2.— 121.—
 .7 RAI / RUG Stufe 7 140.50 2.50 143.—
 .8 RAI / RUG Stufe 8 162.— 3.— 165.—
 .9 RAI / RUG Stufe 9 183.50 3.— 186.50
 .10 RAI / RUG Stufe 10 205.— 3.— 208.—
 .11 RAI / RUG Stufe 11 226.50 3.— 229.50
 .12 RAI / RUG Stufe 12 248.— 3.— 251.—

3 Zuschlag je Tag für individuelle Betreuung 
 und Tagesgestaltung

 .1 Zuschlag je Tag   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.—

II. Taxen für besondere Leistungen

Art. 2. Das Pflegeheim Eggfeld erhebt folgende Taxen für beson-
dere Leistungen:

4  Einzelleistungen (für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
separat in Rechnung gestellt)

 .1 Medizinische ärztliche Leistungen (wie
 Konsilien)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nach TARMED

 .2 Medikamente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nach Aufwand

 .3 Medizinische Nebenleistungen (wie EKG,
 Labor, Physiotherapie, Röntgen)  . . . . . . nach Aufwand

 .4 Von Dritten (wie Konsiliarärztinnen und nach Aufwand
 -ärzte) in Rechnung gestellte Leistungen zuzüglich 10 Prozent

 .5 Private  Auslagen  für  Taxi,  Telefon  und nach Aufwand
 ähnliche Aufwendungen   . . . . . . . . . . . . zuzüglich 10 Prozent

 .6 Begleitung durch Personal zu externen
 Verrichtungen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 45.– je Stunde

Ansätze
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5 Spezialangebote

Nr.  Fr. 

  .1 Tagesbetreuung von externen Personen ein-
 schliesslich Verpflegung, ohne medizini-
 sche Leistungen, je Tag  . . . . . . . . . . . . . 80.—

 Pflegebedarf nach RAI / RUG, Pflegetaxe
 gemäss 12 Stufen (analog gewählte Tax-
 ordnung stationäre Pflege)  . . . . . . . . . . . 11.50 bis 248.—

 .2 Ferienaufenthalte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansätze nach 
 Nr. 1 bis 4 
 dieses Erlasses

III. Schlussbestimmungen 

Art. 3. Der Tarif des Pflegeheims Eggfeld der kantonalen Psy-
chiatrischen Dienste – Sektor Nord vom 24. Oktober 20061 wird auf-
gehoben.

Art. 4. Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 
angewendet.

Der Präsident der Regierung:
Willi Haag

Der Staatssekretär:
Canisius Braun

Aufhebung 
bisherigen 
Rechts 

Vollzug 

1  nGS 41–73 (sGS 322.71). 
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